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de transition qui peut être longue, de tout recours contre l’arbitraire des tribunaux 
persans3. 

M. Charvériat m’a promis de me tenir informé de tout fait nouveau dont il 
pourrait avoir connaissance.

3. Das Politische Departement antwortete Dunant am 1.12.1927: [...]
Nous sommes entièrement disposés à conformer à ces vues notre ligne de conduite.
Nous venons, cependant, d’être officieusement informés que la Légation de Perse à Berne 

prendra sous peu l’initiative de faire auprès de nous une démarche au sujet de cette affaire. Il 
nous sera difficile d ’opposer à ses ouvertures une fin de non-recevoir.

Nous vous serions reconnaissants, en conséquence, d’exposer officieusement à M. Charvériat 
la situation dans laquelle nous allons nous trouver et de tenter, pour nous permettre d’adapter 
notre attitude à celle des autres Puissances capitulaires en Perse, d’obtenir des renseignements 
aussi précis que possible sur les garanties que les Grandes Puissances se sont mises d ’accord 
pour demander au Gouvernement Persan comme conditions de l’abrogation des capitulations en 
Perse, sur les démarches qui ont pu être faites dans ce sens à Téhéran et sur l’accueil qui leur a 
été réservé (E 2001 (C) 4/21).
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Der Direktor der Handelsabteilung des Volksmrtschaftsdepartementes, 
W.Stucki, an den Chef der Abteilung für Auswärtiges 

des Politischen Departementes, P.Dinichert
s
Handelsvertrag [mit den Vereinigten Staaten] Bern, 21. September 1927

Wir bestätigen Ihnen hiermit den Empfang Ihres Schreibens vom 16. crt.1 i./S. 
Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrag mit den USA. In Beantwortung 
desselben beehren wir uns, Ihnen folgendes mitzuteilen:

1. Dinichert unterrichtete die Handelsabteilung am 16.9.1927, dass das Politische Departement 
die Auffassung des Justiz- und Polizeidepartementes teile, wonach der Handelsvertrag vom Nie
derlassungsvertrag zu trennen sei (E 7110 1/138). -  Der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepar
tementes, Häberlin, hatte sich in seinem Bericht an das Politische Departement vom 2 .4 .1927
wie fo lg t geäussert: [...] Es scheint uns nicht vorteilhaft, die Bestimmungen eines Handelsvertra
ges und diejenigen eines Niederlassungsvertrages zusammenzuwerfen, wie der Entwurf dies tut.
Das mag angehen mit Staaten, deren Verkehr mit uns wenig bedeutend ist. Bei den Vereinigten 
Staaten würden wir jedoch Trennung befürworten /... ]  Niederlassungs- und Handelsvertrag sind 
ihrem Wesen nach von ungleicher Dauerhaftigkeit, die Verhältnisse hinsichtlich der Niederlas
sung und der Konsulate sind weniger Änderungen unterworfen wie diejenigen des Handels. Das 
ist aber nicht der hauptsächlichste Grund unserer Stellungnahme; dieser liegt vielmehr darin, 
dass wir weniger unter Druck stehen, wenn Beides getrennt wird. Die Vereinigung bewirkt, dass 
bei Änderung in den handelsvertraglichen Verhältnissen alles in Einem gekündet wird und dass 
dann bei neuen Verhandlungen uns auf den Gebieten der Niederlassung und des Konsulatswesens 
Konzessionen verlangt werden können, im Ausgleich solcher auf dem Gebiete des Handels. Bei 
Trennung bleibt uns der Niederlassungsvertrag auch während der Handelsvertrag «in R epara
tur» is t / . . . ;(E  2001 (C) 3/12).
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Wir teilen Ihre Auffassung, dass es vorzuziehen wäre, wenn die eigentlichen 
handelsvertraglichen Bestimmungen in einer besondern Übereinkunft geregelt 
würden. Dabei könnte, vor allem mit Rücksicht auf die amerikanische Einstellung 
zu solchen Abkommen, nur ein Meistbegünstigungsvertrag ohne Tarifabreden in 
Frage kommen. Für einen solchen Meistbegünstigungsvertrag sind unsere Vorar
beiten nahezu abgeschlossen. Wie Ihnen jedoch bekannt sein dürfte, sind wir ge
genwärtig durch dringende Handelsvertragsunterhandlungen mit dem Ausland, 
speziell mit Frankreich, ausserordentlich in Anspruch genommen. Wir werden je
doch nicht ermangeln, sobald wie möglich in der Frage des Abschlusses eines 
Meistbegünstigungsvertrages, der, wie bereits betont, allein in Betracht fallt, dem 
Bundesrat Bericht und Antrag zu unterbreiten.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 21. September 192 71 

1486. Verhaftung auf dem Passwang

Justiz- und Polizeidepartement. Mündlich

Der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes berichtet über die jüngste 
Verhaftung von 23 schriftenlosen Italienern im Klubhaus der Basler «Natur
freunde» auf dem Passwang durch die Solothurner Kantonspolizei. Sämtliche An
geklagten, die im Klubhaus einen «Kurs» absolvierten, wurden soeben vom 
Amtsgericht von Balsthal wegen Verletzung der fremdenpolizeilichen Vorschriften 
(unbefugtes Überschreiten der Landesgrenze) zu je 5 Jahren Landesverweisung 
und zu je zwei Tagen Gefängnis verurteilt. Nach Verbüssung der Freiheitsstrafe 
sollen sie an die Grenze abgeschoben werden.

Es soll sich bei diesem «Kurse» auf Bergeshöhe um eine systematische Unter
weisung in der kommunistischen und antifascistischen Propaganda handeln, wie 
schon das Interesse zeigt, das die kommunistische Partei von Basel der ganzen 
Angelegenheit entgegenbrachte.

Nun hat soeben der italienische Gesandte auf dem Justiz- und Polizeideparte
ment vor gesprochen und die Namen der ausgewiesenen Italiener zu erfahren ge
wünscht. Der Departementsvorsteher erklärte, er könne diesem Begehren nicht 
entsprechen, denn es handle sich nicht um Verbrecher.

Von diesen Mitteilungen wird in zustimmendem Sinne Kenntnis genommen.

1. Abwesend: Chuard undMotta.
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